
Vergütungsvereinbarung für
spezialisierte Leistungserbringer
in Baden-Württemberg

Die Rahmenbedingungen für spezialisierte Leistungserbringer zur
Versorgung chronischer und schwer heilender Wunden wurden in einem
Ergänzungsvertrag nach §132a SGB V, über die Versorgung häuslicher
Krankenpflege geregelt.
Das bedeutet, dass nur Pflegedienste, die im Rahmenvertrag nach § 132a
SGB V beigetreten und zur Leistungserbringung in der häuslichen Krankenpflege
berechtigt sind, auch spezialisierter Leistungserbringer werden können.

Personelle Anforderungen:
Verantwortliche Pflegefachkraft mit spezifischer Zusatzqualifikation im
Umfang von min. 168 Unterrichtseinheiten (á 45 Minuten) zur Versorgung von
chronischen und schwer heilenden Wunden, oder eine 3-jährige Ausbildung zur
Pflegefachkraft mit der spezifischen Zusatzqualifikation im Sinne einer
Fachbereichsleitung.

Alle Pflegefachkräfte mit einer 3-jährigen Ausbildung die in die Versorgung von
Menschen mit chronischen oder schwer heilenden Wunden, mit eingebunden sind,
müssen über eine spezifische Zusatzqualifikation mit einem Umfang von
mindestens 84 Unterrichtseinheiten verfügen.

Wenn die personellen Voraussetzungen erfüllt sind, ist der Beitritt zum
Ergänzungsvertrag jederzeit möglich.

Vergütungsvereinbarung:
• Die Abrechnung erfolgt nach Zeit, je angefangene 5 Minuten

• Die Vergütung beträgt 6,40 € je Zeiteinheit (5 Minuten)

• Max. 60 Minuten sind pro Tag abrechenbar

• Für die Erstbehandlung (inkl. Casemanagement) sind max. und einmalig
90 Minuten abrechenbar

• Zusätzlich wurde eine Wegstreckenpauschale von 15,36 € vereinbart

Sie möchten Ihren Pflegedienst spezialisieren und benötigen noch die
Voraussetzungen der personellen Anforderungen?

Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Der medicops Campus bietet den Basiskurs Wundexperte ICW®
(56 Unterrichtseinheiten), sowie das Modul 1 Fachtherapeut Wunde ICW®
(32 Unterrichtseinheiten) an. Damit sind die geforderten Unterrichtseinheiten
von mindestens 84 zur Qualifizierung der Pflegefachkraft erfüllt.
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